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Handbuch – Festsetzung – Version 1.2 (15.12.2015) 

Festsetzung für Miet- sowie Eigentumseinrichtungen 

 

1.Startseite 

Nach Absendung der Feststellung können Sie nun Ihren Festsetzungsantrag öffnen und 

bearbeiten. (Bitte beachten Sie, dass eine Bearbeitung bzw. ein Absenden der Festsetzung 

nicht möglich ist, wenn der Status Ihrer Feststellung auf „Bearbeiten“ gesetzt wurde.) 

Wie ein bereits abgeschickter Antrag zurückzuziehen ist, können Sie am Ende dieses 

Handbuches finden.  

 

2. Festsetzung – Basisdaten  

Grundsätzlicher Hinweis: 

Die Anzeige der einzelnen „Reiter“ ist beim Eigentümer- bzw. Mietmodell unterschiedlich. 

Die Anzeige erfolgt aufgrund Ihrer Angaben im Feststellungsverfahren. 

Um die weiteren Reiter bearbeiten zu können, müssen Sie zunächst die Basisdaten im ersten 

Reiter ausfüllen. Diese können einzeln abgespeichert werden und zu einem späteren 

Zeitpunkt weiter bearbeitet werden.  

Neuer Screenshot für turnusmäßige Festsetzung 

 

In der Regel wird eine turnusmäßige Festsetzung ausgewählt und würde alle weiteren zwei 

Jahre erfolgen. 
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Neuer Screenshot für unterjährige Festsetzung 

 

 

Bei Bedarf kann eine unterjährige Festsetzung ausgewählt werden (mit Angabe einer 

Begründung = Pflichtfeld).  
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3. Festsetzung – Erbpacht und Mietaufwände (Reiter für Mieteinrichtungen 

oder Eigentumseinrichtungen mit Erbpacht) 

 

 

 

 

 

Beide Pflichtfelder „Ab“ und „Bis“ sind aus den vorher eingegebenen Daten übernommen 

worden. Tragen Sie bitte Ihre Miete pro Monat oder Ihre Erbpachtzahlungen pro Jahr ein.  

Falls sich im beantragten Festsetzungszeitraum Mietänderungen bzw. Erbpachtanpassungen 

ergeben, können Sie diese in den weiteren Feldern eintragen.  
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4. Festsetzung – Sonstiges Anlagevermögen  

 

 

Der Reiter wird nur angezeigt, wenn in der Feststellung (sowohl bei Miet- als auch bei 

Eigentumseinrichtungen) sonstiges Anlagevermögen im Eigentum angegeben wurde. 

Der tatsächliche Aufwand setzt sich zusammen aus:  

- Instandhaltung 

- Aufrechterhaltung 

- Ersatzbeschaffung 

Wenn kein tatsächlicher Aufwand entstanden ist, tragen Sie bitte eine 0 ein. Einrichtungen, 

die vor 2013 gegründet wurden, sind verpflichtet diese beiden Felder auszufüllen.   

Die Darstellung auf dem virtuellen Konto erfolgt erst nach der erstmaligen Festsetzung.  
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5. Festsetzung – Instandhaltung  

 

Hier werden Instandhaltungsaufwendungen nur für das langfristige Anlagevermögen 

angegeben.  
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6. Festsetzung – Finanzierung  

 

 

 

Hier werden die Zinsen für alle Darlehen, die im Rahmen der Feststellung von Ihnen erfasst 

wurden sowie (falls vorhanden) die Finanzierungsaufwendungen bei Leasing angegeben.  

 

 

  

Zinsdefizite können nur einmalig im 

Zeitraum vom 01.01.2015 bis einschl. 

31.12.2015 geltend gemacht werden, 

sofern von der Übergangsregelung  

Gebrauch gemacht wird (Verlängerung 

der Bescheide 2013/2014 bis zum 

31.12.2015) ist eine Zinsverrechnung 

nicht mehr möglich.  
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7. Festsetzung – Zimmerkategorien  

 

 

 

 

Die Anzahl an Plätzen aus allen Zimmerkategorien (Gesamtplatzzahl) wird aus Ihrer 

Feststellung übernommen. Sie können hier alle in Ihrer Einrichtung bestehenden 

Zimmerkategorien, die Anzahl der dazugehörigen Plätze sowie den Zu- oder Abschlag pro 

Tag (bei Abschlägen bitte mit Minus-Zeichen beginnen, z. B. „-1,00“) eintragen. Bezugsgröße 

ist hierbei immer das Standard-Einzelzimmer. Falls es eine Zimmerkategorie in 2016 nicht 

mehr geben sollte, tragen Sie diese bitte auch ein und geben im Feld „Plätze 2016“ sowie bei 

„Zu-oder Abschlag) eine 0 an. Falls Sie ab 2016 eine bisher noch nicht vorhandene 

Zimmerkategorie einführen möchten, geben Sie bitte für die Vergangenheit „0“ ein. Die 

Gesamtplätze aller Zimmerkategorien müssen natürlich Ihrer Gesamtplatzzahl aus den 

Basisdaten Ihrer Feststellung entsprechen.  
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Geben Sie eine Bezeichnung der Zimmerart an, die Sie gut nachvollziehen bzw. zuordnen 

können, da diese im Investitionsbescheid sowie im nächsten Reiter (Belegung) und im 

Verfahren übernommen werden.  

Bei Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sind keine Angaben zu „Zimmerkategorien“ 

möglich bzw. erforderlich.  

 

8. Festsetzung – Belegung  

Neuer Screenshot: Es können nun Angaben für das Festsetzungsjahr gemacht werden.  
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Bei der „Belegung“ werden alle zuvor angegebenen Zimmerkategorien übernommen. Hier ist 

eine genaue Angabe der Belegungstage sowie der Tage mit Forderungsausfällen notwendig. 

Sofern Sie erst in 2013 bzw. 2014 in Betrieb gegangen sind, sind die Vorjahre mit „0“ zu 

füllen. 

 Die Regelungen zu den Forderungsausfällen sind noch im „Gesetzgebungsverfahren“ durch 

die Änderung der APG DVO.  Sofern Tage mit Forderungsausfällen angegeben werden, ist 

unter dem Reiter „Dokumente“ das gesamte Verfahren (Dokumentation, dass alle 

rechtlichen Schritte ausgeschöpft wurden, um die Investitionskosten – ggfls. von etwaigen 

Erben – einzufordern) darzustellen bzw. hochzuladen.  Eine reine Angabe der Aufwendungen 

reicht nicht aus. 

Die Gesamtbelegungstage der Jahre 2012, 2013 sowie 2014 werden automatisch berechnet 

und Ihnen unter Ihren Angaben angezeigt. Alle Angaben sind Pflichtfelder, daher ist 

mindestens die Eingabe einer „0“ erforderlich. 

 

Die Belegungsangaben bei teilstationären Einrichtungen beinhalten die Öffnungstage pro 

Woche und die jährlichen Belegungstage der letzten drei Kalenderjahre vor Antragstellung, 

soweit die Einrichtung in dieser Zeit bereits in Betrieb war (siehe folgende Abbildung). 
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Neuer Screenshot - Belegung 
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9. Festsetzung – Dokumente  

 

 

In diesem Reiter sind alle erforderlichen Unterlagen über den Button „Dateien auswählen“ 

hochzuladen. Bitte kennzeichnen Sie alle hochgeladenen Unterlagen neben der jeweiligen 

Bezeichnung durch Setzen des „Hakens“.  
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10. Festsetzung – Antrag absenden  

 

 

Dies ist der letzte Reiter vor dem Absenden der Festsetzung. Sie können sich unter 

„Zusammenfassung öffnen“ alle Ihre eingegebenen Daten anzeigen lassen. Prüfen Sie bitte 

vor dem Absenden noch mal alle Eingaben und bestätigen Sie mit einem Haken die 

Richtigkeit der Daten im Antrag.  

Außerdem müssen sie noch einen Haken setzen bei „Hiermit übersende ich den Antrag auf 

Festsetzung gemäß § 12 APG DVO“.  

Wenn Sie dies getan haben, können Sie Ihren Antrag auf Festsetzung absenden.  

 

Solange der Antrag noch nicht vom Landschaftsverband bearbeitet wird, können Sie (wenn 

notwendig) Ihren Antrag bearbeiten oder zurückziehen.  

Č Antrag zurückziehen 

Č Nachricht an den Landschaftsverband senden 
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Mit klicken auf das Nachrichtenfeld erscheint folgende Ansicht: 

 

In dieser Ansicht werden alle bisher verschickten Nachrichten aufgelistet.  

Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit eine neue Nachricht zu erstellen.  

Nun haben Sie die Option eine „normalen Nachricht“ zu erstellen oder Ihren Antrag 

„zurückzuziehen“. Sie können außerdem noch eine Datei anhängen.   
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Hinweis: Wenn Ihr Antrag bereits abgesendet wurde, können Sie sich Ihre Daten über den Button 

„Ansehen“ anschauen. Wenn Sie nichts verändern möchten, verwenden Sie den Button „bearbeiten“ 

nicht mehr, da der Antrag somit noch einmal abgesendet werden müsste (auch wenn keine 

Änderungen durchgeführt wurden).  

 

 

Falls Sie Ihren Antrag bereits abgesendet haben aber noch mal bearbeiten müssen, können Sie dies 

über dem Button Bearbeiten. 

Falls Sie Ihren Antrag noch mal zurückziehen müssen (falls dieser schon vom Landschaftsverband in 

Bearbeitung genommen wurde), können Sie dies über die Nachrichtenfunktion tun, in dem Sie eine 

neue Nachricht erstellen und unter Art der Nachricht „zurückziehen“ auswählen.  

 


